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Eine Wand für Streetart und Graffiti 
zur Verfügung gestellt von der Stadt Freiburg 
 
 
Nutzungsreglement   
 
Die Wände der Unterführung St. Barthélemy werden den urbanen Künstlerinnen und Künstlern 
kostenlos für das Sprayen von Graffitis und das Malen von Fresken zur Verfügung gestellt. Hierbei 
gelten die folgenden Regeln der sozialen Verantwortung, der Sicherheit und der Haftung: 
 
Alle Künstlerinnen und Künstler, die rechtmässig auf diese Wände Fresken oder Graffitis malen, 
verpflichten sich, nachstehende Regeln zu befolgen: 
 
Sicherheit 

 Sie treffen alle notwendigen Vorkehrungen für die eigene Sicherheit und die Sicherheit der 
anderen Benutzerinnen und Benutzer des öffentlichen Raums. 

 Es wird nachdrücklich empfohlen, bei der Verwendung von Spraydosen Handschuhe, eine Brille 
und eine Gesichtsmaske zu tragen. 

 
Verwendung  

 Einzig die erlaubten Flächen werden bemalt/besprayt: die Wände. 
Nicht erlaubt: Boden, Treppen, Lampen, Decke und Geländer. 

 Sie bemalen/besprayen die Wände tagsüber (montags bis samstags von 8–22 Uhr, ausser an 
Feiertagen). 

 Sie nehmen ihr eigenes Spraymaterial mit und hinterlassen eine saubere Umgebung. 
 
Veranstaltungen 

 Für hier abgehaltene Veranstaltungen ist im Voraus eine Bewilligung bei der örtlichen Polizei 
einzuholen. 

 
Ethik 

 Keine Darstellungen, die gegen moralische Werte oder gegen das Gesetz verstossen. 

 Keine beleidigenden, parteilichen, sexistischen, religiösen, rassistischen oder 
verleumderischen Aussagen oder Symbole. 

 Die Werke der anderen sind zu respektieren. 
 
Respekt für den Ort und die Umgebung 

 Die Unterführung und ihr Zugang werden sauber gehalten. 

 Musiklautstärke von maximal 85 dB. 

 Der eigene Abfall und das eigene Material sind wieder mitzunehmen. 

 Kommerzielle Nutzung ist nicht erlaubt. 
 
 
Die Stadt Freiburg übernimmt keine Verantwortung bei einem Unfall. Bei jeder Nutzung gilt die 
Haftpflicht der Nutzerinnen und Nutzer. Die Stadt Freiburg behält sich das Recht vor, den zuständigen 
Behörden jegliches gefährliche oder gesetzeswidrige Verhalten zu melden. 
 
Reglemente der Stadt Freiburg: www.ville-fribourg.ch 

http://www.ville-fribourg.ch/

